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RS OGH 1968/9/24 4Ob48/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1968

Norm

ABGB §1153 A

AZG §3

Rechtssatz

Eine im Sinne der Ausnahmebestimmung des § 7 AZO zulässige kollektivvertragliche Arbeitszeitverlängerung berechtigt

den Dienstgeber nicht, die bisher von den einzelnen Arbeitnehmern geleistete, ausdrücklich oder stillschweigend

vereinbarte Arbeitszeit einseitig, also ohne ihre Zustimmung auf das nach dem Kollektivvertrag mögliche

Höchstausmaß auf Dauer zu verlängern.
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